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Neues im Pflegerecht NRW - Betreiber 

und Immobilieneigentümer sind betroffen 
Sechs Jahre nach NRWs erstem Pflegegesetz gibt es nun ein umfassendes 

Reformpaket, das am 16. Oktober 2014 in Kraft getreten ist. Welche 

wesentlichen rechtlichen Änderungen und welche wirtschaftlichen 

Auswirkungen Betreiber und Immobilieneigentümer voraussichtlich bewegen 

werden, erfahren Sie hier: 

Gesetzlicher Hintergrund 

Am 1. Oktober hat das Landesparla-

ment NRW einer umfassenden 

Reform des Pflegerechts, dem 

"GEPA-Paket", zugestimmt. Es wird 

voraussichtlich Mitte Oktober 2014 

in Kraft treten. Das GEPA NRW 

("Gesetz zur Entwicklung und 

Stärkung einer demographiefesten, 

teilhabeorientierten Infrastruktur und 

zur Weiterentwicklung und Sicherung 

der Qualität von Wohn- und 

Betreuungsangeboten für ältere Men-

schen, pflegebedürftige Menschen, 

Menschen mit Behinderung und ihre 

Angehörigen") ist inhaltlich von dem 

Bestreben durchzogen, neuen 

Wohnformen Vorrang gegenüber der 

stationären Versorgung einzuräumen. 

Die Neuordnung betrifft dabei nicht 

nur Betreiber von Pflegeein-

richtungen. Auch die Eigentümer der 

Immobilien müssen sich auf eine 

geänderte Rechtslage einstellen.  

Wohn- & Teilhaberecht - 

Förderung neuer Wohn-

formen 

Ausdrücklich durch den Gesetzgeber 

gewünschtes Ziel des GEPA NRW ist 

der "Abbau stationärer Kapazitäten 

zugunsten von quartiersnahen, klein-

räumigen Versorgungsangeboten". 

Mittel zur Durchsetzung dieses Ziels 

ist unter anderem die ausdrückliche 

Regulierung alternativer Wohnformen 

mit unterschiedlich hohen An-

forderungen (z.B. Servicewohnen, 

Gasteinrichtungen oder Wohn-

gemeinschaften).  

An der Einzelzimmerquote (80%) in 

bestehenden stationären Einrichtun-

gen (jetzt "Einrichtungen mit umfas-

sendem Leistungsangebot") bzw. 

100 % bei Neubauten wird fest-

gehalten. Bei Wohngemeinschaften 

sind ebenfalls nur Einzelzimmer zu-

lässig. Bei Gasteinrichtungen 

(Hospizen, Einrichtungen der Kurz-

zeit, Tages- und Nachtpflege) hin-

gegen – mit Ausnahme von Hospizen 

– gibt es solche Einzelzimmervorga-

ben dagegen nicht.  

Für Wohngemeinschaften mit mehr 

als 12 Bewohnern oder für Betreiber, 

die in einem Gebäude mehr als 24 

Bewohnern Wohnraum in Form von 

Wohngemeinschaften anbieten, 

gelten die Regelungen für Ein-

richtungen mit umfassendem Leis-

tungsangebot. Dies wirkt sich zum 

Beispiel essentiell auf die personellen 

und baulichen Anforderungen aus, die 

für Wohngemeinschaften unterhalb 

der kritischen Größe (weniger als 12 

Bewohner bzw. Betreiber von 

Gebäuden mit mehr als 24 

Bewohnern) wesentlich geringer sind. 

Für Anbieter von Wohngemein-

schaften bedeutet dies, dass 

zukünftig (wie bereits auch schon in 

anderen Bundesländern) bei der 

Planung noch stärker auf Rahmen-

bedingungen und Ausgestaltung der 

Wohngemeinschaften zu achten ist. 

Allerdings sieht § 13 Wohn- & 

Teilhabegesetz n.F. (=neue Fassung) 

einen allgemeinen Tatbestand zur 

Befreiung von bestimmten gesetz-

lichen Anforderungen bei besonderen 

Betreuugskonzepten, neuen Wohn- & 

Einrichtungsformen oder Einrichtun-

gen mit geringer Größe vor, um 

diesen eine größere Flexibilität zu 

ermöglichen. Voraussetzung ist, dass 

die Konzepte und Angebotsformen 

auf eine bessere Umsetzung des 

Bedarfs und der Wünsche der Nutzer 

ausgerichtet sind. Abweichungen 

von den Anforderungen der Wohn-

qualität können zusätzlich auch aus 

technischen oder denkmal-

schutzrechtlichen Aspekten sowie 

aus wirtschaftlichen Gründen 

möglich sein.  

Wie restriktiv in der Praxis die 

Genehmigung solcher Ausnahmen 

gehandhabt wird und wie flexibel im 

Ergebnis dann tatsächlich neue 

Einrichtungsformen etabliert werden 
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können, muss sich erst noch heraus-

stellen.  

Neue Planungsstrukturen 

Das Wohngeld - so die Begründung 

des Gesetzesentwurfs - habe sich als 

Förderinstrument weitestgehend 

bewährt, sodass auch zukünftig an 

dem Konzept festgehalten wird.  

Weitaus mehr Konfliktpotential hat die 

Rückkehr zur kommunalen 

Bedarfsplanung, die kurzfristig in das 

APG sowie in die entsprechende 

DVO Einzug gefunden hat. Ergebnis 

ist die Einführung einer kommunalen 

Alten- & Pflegekonferenz. Deren 

Aufgabe ist die Sicherung und Weiter-

entwicklung der örtlichen Angebote 

und damit die Mitwirkung an der 

kommunalen Pflegeplanung sowie 

die Beratung und Bedarfsein-

schätzung von Investitionsvor-

haben bei Einrichtungen, die 

Pflegewohngeld beziehen. Wird 

Beratung und Bedarfseinschätzung 

von den Betreibern der vollstationären 

Anlage nicht wahrgenommen, so 

besteht künftig auch kein Anspruch 

auf Pflegewohngeld. Dieser Regelung 

stehen sowohl verfassungs-

rechtliche als auch europa-

rechtliche Bedenken gegenüber 

(ggf. Verstoß gegen die Berufsfreiheit 

und die Niederlassungsfreiheit durch 

die kommunale Bedarfsplanung). 

Zusätzlich wird das Instrument des 

Landesförderplans eingeführt, der die 

aktuell verfügbaren Finanzmittel 

bündeln und deren Verteilung trans-

parenter gestalten soll. Aufgaben des 

Landesförderplans sind u.a.:  

 Förderung landesweiter 

Beratungsstrukturen 

 Maßnahmen zur Förderung alter-

nativer Wohn- & Betreuungs-

formen  

 Förderung von Strukturen und 

Initiativen zur Unterstützung pfle-

gender Angehöriger. 

Finanzielle Einschnitte für 

Betreiber und 

Immobilieneigentümer  

§ 8 APG-DVO ("Durchführungsver-

ordnung zum Alten- & Pflegegesetz") 

sieht künftig vor, dass Miet- oder 

Pachtaufwendungen nur noch dann 

als betriebsnotwendig anzuerkennen 

sind, wenn sie den Vergleichsbetrag 

(d.i. Durchschnitt der Entgelte für ent-

sprechende Einrichtungen) nicht 

übersteigen.  

Für Bestandseinrichtungen besteht 

eine Übergangszeit bis zum 

31.12.2019. Nach Ablauf dieser 

Übergangszeit können die Ausgaben 

nur noch dann als betriebsnotwendig 

angesehen werden, wenn der Miet-

zins nicht 10 % des Vergleichsbetra-

ges übersteigt. Ausnahmegenehmi-

gungen für den Zeitraum nach dem 1. 

Januar 2020 können gestellt werden. 

Darüber hinaus wird es auch die 

Möglichkeit einer Ausnahme-

genehmigung zur Überschreitung 

der Vergleichsmiete über den Über-

gangszeitraum hinaus geben. 

Inwiefern dies aber zu einer 

Entlastung von Vermieter und 

Heimbetreiber führt, bleibt fraglich. 

Aufgrund des Schutzzwecks der 

Norm (Schutz der Bewohnern vor 

unangemessenen Beteiligungen) ist 

es wahrscheinlich, dass die 

zuständige Behörde nicht allzu 

großzügig bei der Erteilung der 

Genehmigung vorgehen wird.  

Parallel soll die Refinanzierbarkeit 

von Modernisierungsmaßnahmen 

verbessert werden, um somit einen 

Anreiz für Eigentümer zu schaffen, 

die Wohnsituationen qualitativ zu ver-

bessern. Die APG-DVO sieht vor, 

dass sich der Vergleichsbetrag, der 

für die Mieten herangezogen wird, um 

4 % für 25 Jahre erhöht, wenn 

entsprechende Modernisierungen vor-

genommen wurden/werden. Führt die 

Modernisierung zu einer Vergröße-

rung, so erhöht sich der Vergleichs-

betrag dauerhaft um 1,17 %.  

Wirtschaftliche 

Auswirkungen  

Die letzte Anhörung der Verbände 

und Experten Ende August/Anfang 

September 2014 hat aus Sicht der 

Anbieter von stationärer Pflege zwar 

noch zu einigen Verbesserungen und 

Entschärfungen geführt. Dennoch 

spiegelt das Gesetz klar den 

politischen Willen der aktuellen 

Landesregierung zur Umorientierung 

und Bevorzugung der ambulanten 

Pflege wider. Vor allem auf Betreiber 

und Investoren von Bestands-

einrichtungen wird das Gesetz daher 

gravierende wirtschaftliche Aus-

wirkungen haben. 

Ein Beispiel: Ein 2007 im 

Investorenmodell neu errichtetes 

Heim verfügt über 80 Plätze in 

Einbettzimmern. Der Betreiber hat 

einen Investitionskostensatz mit dem 

überörtlichen Sozialhilfeträger von 

23,80 € vereinbart. Dieser Satz wurde 

entsprechend der seinerzeit gültigen 

Regelung indexiert. Mit dem Investor 

wurde ein Mietvertrag über 25 Jahre 

(bis 2032) geschlossen, der ebenfalls 

eine Indexregelung enthält. 

Stichtag 31. Dezember 

2019 

Mit Ablauf der Bestandsschutzfrist 

zum 31. Dezember 2019 gerät der 

Betreiber in eine schwierige Situation: 

Auf der einen Seite hat er einen 

Mietvertrag zu erfüllen. Auf der 

anderen Seite werden seine 

Investitionskostensätze, die er mit 
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dem überörtlichen Sozialhilfeträger 

gemäß der zum Zeitpunkt der 

Errichtung gültigen Regelung 

vereinbart hat, ab diesem Zeitpunkt 

nach dem neuen Berechnungs-

modell der APG DVO NRW ermittelt. 

Das bedeutet: Die Investitionskosten-

sätze fallen trotz der Überschreitungs-

grenze von 10 % merklich niedriger 

aus. In unserem Beispiel liegt der 

neue Satz nur noch bei 21,50 €, was 

einer Reduzierung von mehr als 10 % 

entspricht. 

Grundsätzlich muss die Miete nach 

dem allgemeinen Verständnis aus 

den Investitionskosten erwirt-

schaftet werden. So wurde auch in 

diesem Beispiel ein Mietzins 

vereinbart, der etwas unterhalb der 

tatsächlich genehmigten Investitions-

kosten liegt. Schließlich muss der 

Betreiber aus den Investitionskosten 

auch noch Instandhaltungs-

maßnahmen sowie Ersatzbe-

schaffungen refinanzieren. Unter-

stellt man, dass die Auslastung der 

Einrichtung bisher auskömmlich war, 

konnte die Miete deshalb bislang aus 

dem Investitionskostenanteil erwirt-

schaftet werden 

Latente Unterfinanzierung 

Sinken jedoch die Investitionskosten, 

wird dies für den Betreiber nicht mehr 

möglich sein. Er ist dadurch praktisch 

gezwungen, die Miete aus den 

Vergütungsbestandteilen Pflegever-

gütung und Unterkunft & Ver-

pflegung „quer“ zu sub-ventionieren 

– auch wenn dies eigentlich 

unzulässig ist. Hier gab es Stimmen 

aus der Landesregierung, die 

Betreiber von Pflegeheimen auf-

forderte, mit den Pflegekassen über 

einen Ausgleich zu verhandeln. Dies 

widerspricht jedoch der Logik des 

SGB XI (und macht deutlich, dass 

man ein Teil der Lasten von der 

Landesebene auf die bundespolitisch 

organisierte Pflegeversicherung 

verschieben will). In unserem Beispiel 

wird die latente Unterfinanzierung 

dazu führen, dass die Einrichtung 

deutlich in die roten Zahlen rutschen 

wird und der Betreiber - im 

schlimmsten Fall - zumindest für 

dieses Haus Insolvenz anmelden 

muss 

Dilemma für Investoren 

Spätestens wenn der Betreiber nicht 

mehr in der Lage ist, die Miete zu 

zahlen, erreichen die Auswirkungen 

auch den Immobilieninvestor. Zwar 

kann er dem Mieter in der Regel 

kündigen, wenn dieser mit mehr als 

zwei Monatsmieten säumig ist. Die 

Frage ist jedoch, ob er damit seine 

Situation tatsächlich verbessert. 

Denn, wenn andere Bertreiber 

ebenfalls keine höheren Investi-

tionskosten verhandeln können bzw. 

genehmigt bekommen, wird die 

ursprünglich vereinbarte Miete am 

Markt nicht mehr zu erzielen sein. 

In diesem Fall steht der Eigentümer 

vor der Entscheidung, ob er den 

Mieter tatsächlich (vielleicht auch aus 

anderen Gründen) loswerden will 

oder mit diesem einen Vertrag mit 

einer geringeren Miete abschließt. In 

den meisten Fällen wird eine 

Mietreduzierung die wirtschaftlich 

günstigere Lösung darstellen als ein 

aufwendiger Mieterwechsel 

Sinkender Verkehrswert 

Wenn der Verkehrswert der Immobilie 

regelmäßig bewertet werden muss, 

zeigen sich die Folgen der 

Absenkung der Investitionskosten für 

Investoren noch weit früher. Die im 

Wertgutachten anzusetzenden markt-

üblich erzielbaren Erträge eines 

Pflegeheims korrelieren eng mit den 

genehmigten Investitionskosten-

sätzen. Der geschulte Wertgutachter 

wird die hohen Investitionskosten-

sätze nur noch für eine Übergangszeit 

von fünf Jahren ansetzen und nach 

Ablauf des Bestandsschutzes mit 

den voraussichtlich dann zu 

erzielenden niedrigeren Investitions-

kosten weiterrechnen. Das Ergebnis 

ist klar: Der Verkehrswert sinkt.  

Bei einem Immobilien-Spezialfonds 

z.B. wird sich dies sofort auf die 

Performance auswirken. Auch bei den 

Immobilien-Finanzierern wird ein 

Ungleichgewicht zwischen den 

Beleihungswerten und den 

Beleihungsausläufen entstehen. 

Sinken die Beleihungswerte analog 

zu den Verkehrswerten wird es zur 

„Überfinanzierung“ der Immobilien 

kommen. Mit der Folge, dass die 

Banken von den Eigentümern 

entweder zusätzliches Eigenkapital 

als Sicherheit fordern oder versuchen 

werden, derartige Finanzierungen 

abzulösen. Zumindest dürften sie 

diese Kredite nicht weiter 

prolongieren bzw. werden einen 

Risikoaufschlag für die über-

finanzierten Anteile fordern. 

Fazit 

Das GEPA NRW wird zu 

wesentlichen wirtschaftlichen und 

rechtlichen Einschnitten für Betreiber 

und Immobilieneigentümer führen. 

Insbesondere die Deckelung der 

Miet- oder Pachtaufwendungen 

stellen einen massiven Eingriff in die 

Privatautonomie dar, die aufgrund der 

bestehenden Marktmechanismen 

nicht unbedingt erforderlich gewesen 

wären. Es bleibt abzuwarten, wie die 

neuen Rahmenbedingungen durch 

die zuständigen Behörden 

gehandhabt werden und ob diese 

wirklich zu einer Stärkung und zum 

Wachstum alternativer Wohnformen 

führen werden. 
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